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audj eine SRcifje non Sorfd)riften übet bie Itt unb 2Beife
ber Seftraßung unb Ü6crbauunq beS bem ©tunbeigen,
tiimer oerbleibenben SReftgrunbftücfeS aufgenommen. ©In
îetl biefer Seftimmungen rourbe auf einem bem ©roro»
priattonSoertrage beigehefteten SeftraßungS- unb Über»
bauungSplan jeichnetifdj bargefteût. 3m £>etbß 1915
reifte bet betreffenbe ©runbeigentümer bem ©emeinbe»
rat ein betaiHterteS ©iraßenprcieüt jut ©eneßmiaung ein,
baS ftdj mit bem SertragSpIane oom Rahre 1899 becfte.
®a bet ©emeinberat biefem klarte lebialids generelle
Sebeutung beimaß, genehmigte er fd)ließltch auS 3roed=
mäßigfettSgrünben ein Srojeft, bas nom SertragSplan
jum ïeit abroidj. fplegegen führte bet betreffenbe ©runb»
eigentümer IRefurS beim SRegterungSrat mit bem Ser=
langen, es fei bie ©traße genau nadj SertragSplan auS»
juffihren. ©leidjeitig erheben anbete Rntereffenten gegen
bie geplante Seftraßung ©tnfpradje beim SegterungSrate.
hierüber hat letjterer folgenbeS in ©rroägung gejogen:

©egenftanb ber porliegenben SReïurfe bilbet ba§ nom
©emeinberat im Slprit 1916 genehmigte ©troßenprojeft,
baS ficb gleichzeitig als SeftraßungS» unb ttherbauungS»
plan barftetlt. ®er SReïurrent behauptet, baß bie frag»
lithe ©traße unb bamit auch bie überbauung bereits
burch Setlrag jmifchen ihm unb bem ©emeinberat im
Raßre 1899 enbgüttig feftgelegt toorben feien unb baß
le^terer fed) bei ber beiaiflterten Sröfeltierimg genau an
ben genannten Settrag ju halten habe. Sind) ber Siegte»

runglrat fei in feiner ©ntfcbetbungSbefugniS butth btefen
Vertrag gebunben. ©tefer Anficht !ann fteß inbeffen ber
SiegierungSrat nidjt anfefcließen. 2Bäre fie richtig. fo
mürben bamit bie oerfaffunqS» unb gefeßeSgemäß he»

ftehenben Kompetenzen beS SegierungSrateS als IRelurS»
inftanj unb Dberaufßchtäbehörbe fomplett auSgefd|altet.
®teS geht jeboch nicht att. Überall, too oom IRegterungS»
rat über abminiftratine Staublungen ber ihm untergeorb»
neten Seßörben ein 2lnfßd)tSrecht ober eine fRe!ur§ent»
IdjetbungSbefugniS jufteht — unb bieS trifft im fon»
treten Ratte gemäß 3lrt. 37 beS ©traßengefeßeS ') unb
3trt. 148 be§ ©inführungSgefeßeS jum fdjroetjetifd)en
Rioifgefeßbuch *) unbeftreitbar ju — ifi er lebiglicß burch
bie befteßenben öffentlidureditlichen Sorfchriften ber ®e=
feßgebung unb ber auf ©runb berfelben in richtiger Rorm
etlaffenen Serorbnunqen unb Sieglemente gebunben.

') ®emäb 2lrt. 37 bed @trajietigefetse§ entfeheibet ber Sîepie»

ml o* r ""'er inherent aud) über ben S8au ooti
9iebenftrnf)en (SSebütfmSfrnae, 2lrt unb 31nlaae ufm.)
t, s.'i"c 148 bed Smfüfmntqdqef ^ed sum 8- ®. 93-

T?" ®en ®emeinberäten aufqefteUten UebeibauunqS»
plane ber reßterunß§rätticßen ©enebmfßitng

ioh. Gräber, Eisenkonstruktions - Werkstätte

Wirsterthuï*, Wülflingerstrasse. — Telephon.
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höchste Leisttangsfäblglcelt.

SBäte bem nidjt fo, fo mürbe eS in ber SRodjt ber untern
SerroaltungSorqane ftehen, febe beliebige, an ftdj buret)
5Re!ur§ anfechtbare ober gar ber ©enehmiaung beS IRe*

glerungSrateS bebürftige abmlnifiratioe Sfiaßnahme tu bte

fform eines iBertrageS ju ftetben unb bamit bte bem

StegierungSrat oon ©efeßeS toegen ju ftehenben @nt=

fchetbungS» unb SiufßchtSbefuaniffe iHuforifch ju machen.
2tnberS läge bte ©ache, mem ber SertragSpIan oom

Rahre 1899 fid) jugleldj als recht§fräf!iger ühetbauungS'
plan barßeüen mürbe. Rn biefem Ratte mußte berfelhe
als öffentHdprechtlidje SBaupoIijetoorfdjrift, gleich etner
Srtltcheu Sauorbnung, oom SîegterungSrate refpeîttert
merben. ©in fold) redht5träfiiger Ü6erhauungSpIan liegt
aber in casu nicht oor; benn unerläßliche SBorauSfcßung
eines folchen ifi, baß er nidjt bloß oom betreffenben ®e»

metuberat, fonbern aeftüßt auf 3trt. 114 be§ Drgani»
fationSaefeßeS, Strt. 86 beS ©traßengefeßeS unb nunmehr
3lrt. 148 bei ©inführungSgefeßeS jum fchmetjerifrißen
3ioilgefepudh auch oom fRegterungSrat genehmigt unb
oorber jur ©rmBglidiung attfättiger ©infpradjen burch
britte öffentltdh aufgelegt toorben fei.

©teht fomit feft, baß bloße Verträge jmifd)en einer
©emetnbebehörbe unb einem ^tioaten über bem öffent»
liehen fQaupolijetrecht unterfteheube ©eqenfiänbe bie @nt»

fchetbungSbefugniS unb baS ïïufftchtSreçht beS StegtcrungS»
rateS in feiner SBeife ju beeinträchtigen oermögen, fo
fällt ber fonfrete iBertrag oom Rahre 1899 für bte @r»

tebigung ber oorliegenben Stefurfe oottftänbig außer Se»

tracht, unb e§ ßnb biefe lebiglidh auf ©runb ber he»

ftehenben öffentlich rechtlichen ®efeße§= unb SerorbnungS»
oorfd)tiften ju hehanbeln. ©arüber, roeldße Roigen bie

fraglichen SertragSbeftimmunaen unb beren attfättige,
jufolge beS gegenroärtigen SlefurSentfdjetbeS eintretenbe
Unerfüttharfeit für bte SertragSparteten haben, hat fed)
ber SKeglerungSrat nicht auSjuforechen. ©ieS ju tun,
roirb im ©trettfatte ©ache beâ fRicßterS fein.

Rn ber ©adße felhft hat ber IRegterungSrat bte nad)
93ertragSplan ooraefehene ühethanung als unannehmbar
bfjetdjnet, roeil fte fomobl ben jur Reit heftehenben
baupoltjeittcben Sotfd)riften rotbetfpredhe, als audh eine

gröbliche Serunfialtung beS 2anbfchaftSbilbe§ herbeiführen
mürbe.

©rttubtoaffcr.
3m „Öanbhote" berichtet ,fperr ®r. 3ul. SB eher:

Rrüber unterfd)ieb man jroet ^auptarten beâ in ben

oberflächlichen ©rbfchichten eingelieferten SBafferS; man
bejeichnete ba§ in ber ©iefe beS SobenS, fdjeinbar im
tttnßeftanb Oerharrenbe SBaffer al§ ©runbroaffer, mäßrenb
man ba3 an einjelneit ©teilen an§ ben ©efteinSmaffcn
anStretenbe SBaffer Quettroaffer nannte. ®iefe Unter»
fcheibung tft aber ftet§ auf ©d)ioierigfeiten geftußen ;

benn einerfeitö beßnbet fid) ba§ ©runbmaffer in ben

meiften Ratten gar nicht in rulfenbem Rnftanb, fonbern
e§ ftrümt, toenn an^ langfam, bur^ bie ^ßoren ber
©efiein§f<ht<htcm, anberfeitâ ift baS, maS bon biefem
unterirbifchen SBaffer lofaltfiert mieber jn ©age aus»

tritt, bod) eben nidjtS anbete» at» ©runbiuaffer. ÜRan

bezeichnet baßer gegenmärtig baS in ben ©rbfchichten
rußenbe roie ftrömenbe, foroie and) ba» aus ihnen au§»
tretenbe SBaffer als ©runbroaffer, inbem man bie Se»
Zeichnung Quettroaffer als gegenfäßlichen Segriff ju
©runbroaffer aufgibt, ©ine Quelle ift eine ©teile, uro
©runbroaffer, entroeber infolge natürlicher Serßättniffe
ober fünftlicher ©ingriße, austritt.

3n ben fêieëmaffen ber großen fdjioeizerifchen ïâlet
epiftieren.neben unb unter bem oberflächlich ablaufenben
Rlußroaffer noch mächtige ©runbroafferftröme, 'bie aller»
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auch eine Reihe von Vorschriften über die Art und Weise
der Bestrafung und llberbauung des dem Grundeigen-
tümer verbleibenden Restgrundstückes aufgenommen. Ein
Teil dieser Bestimmungen wurde auf einem dem Exvro-
pnationsvertrage beigehefteten Beftraßungs und Über-
bauungsplan zeichnerisch dargestellt. Im Herbst 1915
reichte der betreffende Grundeigentümer dem Gemeinde-
rat ein detailliertes Straßenprojekt zur Genehmigung ein,
das sich mit dem Vertragsplane vom Jahre 1899 deckte.
Da der Gemeinderat diesem Plane lediglich generelle
Bedeutung beimaß, genehmigte er schließlich aus Zweck-
Mäßigkeitsgründen ein Projekt, das vom Vertragsplan
zum Teil abwich. Hiegegen führte der betreffende Grund-
etgentümer Rekurs beim Regterungsrat mit dem Ver-
langen, es sei die Straße genau nach Vertragsplan aus-
zuführen. Gleichzeitig erheben andere Interessenten gegen
die geplante Bestrafung Einsprache beim Regierungsrate,
Hierüber hat letzterer folgendes in Erwägung gezogen:

Gegenstand der vorliegenden Rekurse bildet das vom
Geweinderat im April 1916 genehmigte Stroßenprojekt,
das sich gleichzeitig als Beftraßungs- und llberbauungs-
plan darstellt. Der Rekurrent behauptet, daß die frag-
liche Straße und damit auch die llberbauung bereits
durch Vertrag zwischen ihm und dem Gemeinderat im
Jahre 1899 endgültig festgelegt worden seien und daß
letzterer sich bei der detaillierten Projektierung genau an
den genannten Vertrag zu halten habe. Auch der Regie-
rungsrat sei in seiner Entscheidungsbefugnis durch diesen
Vertrag gebunden. Dieser Ansicht kann sich indessen der
Regierungsrat nicht anschließen. Wäre sie richtig, so
würden damit die verfaffunqs- und gesetzesgemäß be-
stehenden Kompetenzen des Regierungsrates als Rekurs-
instanz und Oberaussichtsbebörde komplett ausgeschaltet.
Dies geht jedoch nicht an. Überall, wo vom Regterungs-
rat über administrative Handlungen der ihm untergeord-
neten Behörden ein Aufsichtsrecht oder eine Rekursent-
tcheidungsbesugnis zusteht — und dies trifft im kon-
treten Falle gemäß Art. 37 des Straßengesetzes 5) und
Art, 148 des Einführungsgesetzes zum schweizerischen
Zivilgesetzbuch ') unbestreitbar zu — ist er lediglich durch
die bestehenden öffentlicki-rechtlichen Vorschriften der Ge-
setzqebung und der auf Grund derselben in richtiger Form
erlassenen Verordnungen und Reglements gebunden.

9 Gemäß Art. 37 des Straßengesetzes entscheidet der Regie-
rungsrat nn Reirrsfalle unter anderem auch über den Bau von
Nebenstraßen <Bedürfm5frnae, Art und Anlage usw.)

n >.'1 c
Gemäß Art, 148 des Einfichrungsges tzes zum Z, G. B,

drdüisen die von den Gemeinderäten aufgestellten Ueberbauunqs-
plane der regrerungsrätlichen Genehmigung
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Wäre dem nicht so, so würde es in der Macht der untern
Verwaltungsorgane stehen, jede beliebige, an sich durch
Rekurs anfechtbare oder gar der Genehmigung des Re-

gierungsrates bedürftige administrative Maßnahme in die

Form eines Vertrages zu kleiden und damit die dem

Regierungsrat von Gesetzes wegen zu stehenden Ent-
scheidungs- und Aufsichtsbefugniffe illusorisch zu machen.

Anders läge die Sache, wenn der Vertragsplan vom
Jahre 1899 sich zugleich als rechtskräftiger llberbauungs-
plan darstellen würde. In diesem Falle mußte derselbe
als öffentlich-rechtliche Baupolizeivorschrift, gleich einer
örtlichen Bauordnung, vom Regierungsrate respektiert
werden. Ein solch rechtskräftiger Überbauungsplan liegt
aber in casu nicht vor; denn unerläßliche Voraussetzung
eines solchen ist, daß er nicht bloß vom betreffenden Ge-
meinderat, sondern gestützt auf Art, 114 des Organi-
sationsaesetzes. Art. 86 des Straßengesetzes und nunmehr
Art. 148 des Einführungsgesetzes zum schweizerischen
Zivilgesetzbuch auch vom Regierungsrat genehmigt und
vorher zur Ermöglickmng allfälliger Einsprachen durch
dritte öffentlich aufgelegt worden sei.

Steht somit fest, daß bloße Verträge zwischen einer
Gemeindebehörde und einem Privaten über dem öffent-
lichen Baupolizeirecht unterstehende Gegenstände die Ent-
scheidungsbefugnis und das Aufsichtsrecht des Regterungs-
rates in keiner Weise zu beeinträchtigen vermögen, so

fällt der konkrete Vertrag vom Jahre 1899 für die Er-
lediqung der vorliegenden Rekurse vollständig außer Be-
tracht, und es sind diese lediglich auf Grund der be-

stehenden öffentlich rechtlichen Gesetzes- und Verordnungs-
Vorschriften zu behandeln. Darüber, welche Folgen die

fraglichen Vertragsbestimmungen und deren allfällige,
zufolge des gegenwärtigen Rekursentscheides eintretende
Unerfüllbarkeit für die Vertragsparteien haben, hat sich

der Regierungsrat nicht auszuforschen. Dies zu tun,
wird im Streitfälle Sache des Richters sein.

In der Sache selbst hat der Regierungsrat die nach

Vertragsplan vorgesehene llberbauung als unannehmbar
bezeichnet, weil sie sowohl den zur Zeit bestehenden
baupolizeilichen Vorschriften widerspreche, als auch eine

gröbliche Verunstaltung des Landschaftsbildes herbeiführen
würde.

Grundwasser.
Im „Landbote" berichtet Herr Dr. Jul. Weber:

Früher unterschied man zwei Hauptarten des in den

oberflächlichen Erdschichten eiugesickerten Wassers; man
bezeichnete das in der Tiefe des Bodens, scheinbar im
Ruhestand verharrende Wasser als Grundwasser, während
man das an einzelnen Stellen ans den Gesteinsmassen
austretende Wasser Quellwasser nannte. Diese Unter-
scheidung ist aber stets ans Schwierigkeiten gestoßen;
denn einerseits befindet sich das Grundwasser in den

meisten Fällen gar nicht in ruhendem Zustand, sondern
es strömt, wenn auch langsam, durch die Poren der
Gesteinsschichten, anderseits ist das, was von diesem
unterirdischen Wasser lokalisiert wieder zu Tage aus-
tritt, doch eben nichts anderes als Grundwasser. Man
bezeichnet daher gegenwärtig das in den Erdschichten
ruhende wie strömende, sowie auch das aus ihnen aus-
tretende Wasser als Grundwasser, indem man die Be-
zeichnung Quellwaffer als gegensätzlichen Begriff zu
Grundwasser aufgibt. Eine Quelle ist eine Stelle, wo
Grundmaffer, entweder infolge natürlicher Verhältnisse
oder künstlicher Eingriffe, austritt.

In den Kiesmassen der großen schweizerischen Täler
existieren neben und unter dem oberflächlich ablaufenden
Flußwasser uoch mächtige Grundwasserströme, die aller-
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Jft çjemô^nîtd^en Veobadjtung nidjt guçgânglic^
|tno. (£ine Veit)e bon ©cologeu, Ingenieuren unb §pgie»

f ti" §aben ftcE) in ben legten Sahren mit ber @r»

J^M^ung ber ©runbiuafferftröme öefdtjäfttgt ; auS biefen
^tubien ftrib ruertbolle Senntniffe für bie ©runbioaffer»

^finng t)erborgegangen.
®ie ©diottermaffen, buret) bie fitï) bie fc^iueijerifdien

wunbmafferftröme beruegen, fatten meift bie mit bem

^taermaffer einbringeuben Verunreinigungen, befonberS
bte organifdjeu Seime, bie Vafterien juriid; bie ©potter
nitrieren bas ©runbtoaffer fefjr gut, fo baff eS oft nur
9anj inenig Vatterien enthält, in gruffer Siltriertiefe
logar bafterienfrei ift. ©oldjeS ©runbruaffer ift baher
üt§ ïrinfrooffer in heïborragenber 3Beife geeignet. Sin
manchen ©teilen, mo baS ©runbioaffer in reidjïit^er
JJxehge austritt unb genügenb ©efätle borhanben ift,
tann es aucf) als ©nergiequelle gitm treiben bon 333affer=
^aftmafcbinen benu|t merben.

Sûr bie ïrinfruafferberforgung ber Drtfcbaften ber»

joenbete man anfänglich mit Vorliebe baS SBaffer ber
unb Selfenquetlen, baS man ben öffentlidqen

Rannen juleiteie. 3n bem SJtafj jeboeb), in bem bie
"Miebelung unb Ucberbauung ber ©ebiete, auS benen

ba-3 ©icîermaffer berfommt, fid) ausbreitete, loudjS bie
©efaljt, baß foIdjeS SBaffer berunreinigt unb infijiert
murbe, unb fan! ber I)t)gienifche SBert biefer SSaffer»
berforgungen. ®ie in ber 9M£)e ber gröffern ©een, be§
ßürichfeeS, Voben» unb ©cnferfeeS liegenben ©täbte
trafen bie nötigen Vorleistungen, um ihren ïrinfioaffer»
bebarf mit bem fünfiltd) filtrierten SBaffer biefer groffen
SBafferbeden gu becïen. 3" biefer SIrt ber Söafferber»
forgung ift bann enblid) noch biejenige mit bem Söaffer
ber ©runbiuafferftröme hiu^ugefornmen.

®r. 3 §itg in gürid), ber feit Sahnen bem ©tubium
ber fchiuei§erifd)en ©runbiuafferftröme obliegt, hielt ben

SMitgliebern beS technifdjen Vereins unb ber natunuiffeu»
fchaftlidjen ©efeUfdiaft am 19. Sauuar einen Vortrag,
in bem er aus feinem reichen ÜJfaterial, baS in Välbe
in einem Vanb gebrudt erflehten loirb, bie ruichtigften
ïppen bon ©runbioaffer auSroählte unb anfchaulid) bar»
ftetlte.

S)er Vortragenbe befprad) als Veifpiet eines erfteit
©runbioafferitjpuS bie im ïalboben ber fReufj, s>oifd)eu
SImfteg unb glüeten befinblicben äöafferinengen. ®er
©çhotterlorper beS ffteufstateS füllt fid) unterhalb SImfteg
mit bem bom §auptftuf) unb bon ben feitlidjen ^uflüffen

M. £andqnarter
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gewöhnlichen Beobachtung nicht zugänglich
Mo. Eine Reihe von Geologen, Ingenieuren und Hygie-
s k!." ^àn sich in den letzten Jahren mit der Er-
Mschung der Grundwasserströme beschäftigt; aus diesen

Studien sind wertvolle Kenntnisse für die Grundwasser-
^Wertung hervorgegangen.

Die Schottermassen, durch die sich die schweizerischen
Grundwasserströme bewegen, halten meist die mit dem
Mckerwasser eindringenden Verunreinigungen, besonders
ore organischen Keime, die Bakterien zurück; die Schotter
filtrieren das Grundwasser sehr gut, so daß es oft nur
stanz wenig Bakterien enthält, in großer Filtriertiefe
sogar bakterienfrei ist. Solches Grundwasser ist daher
als Trinkwasser in hervorragender Weise geeignet. An
Manchen Stellen, wo das Grundwasser in reichlicher
Menge austritt und genügend Gefälle vorhanden ist,
kann es auch als Energiequelle zum Treiben von Wasser-
kraftmaschinen benutzt werden.

Für die Trinkwasserversorgung der Ortschaften ver-
wendete man anfänglich mit Vorliebe das Wasser der
àrg- und Felsenquellen, das man den öffentlichen
àunnen zuleitete. In dem Maß jedoch, in dem die
âsiedelung und Ueberbauung der Gebiete, aus denen

das Sickerwasser herkommt, sich ausbreitete, wuchs die
Gefahr, daß solches Wasser verunreinigt und infiziert
wurde, und sank der hygienische Wert dieser Wasser-
Versorgungen. Die in der Nähe der größern Seen, des
Zürichsees, Boden- und Genfersees liegenden Städte
trafen die nötigen Vorkehrungen, um ihren Trinkwasser-
bedarf mit dem künstlich filtrierten Wasser dieser großen
Wasserbecken zu decken. Zu dieser Art der Wasserver-
sorgung ist dann endlich noch diejenige mit dem Wasser
der Gruudwasserströme hinzugekommen.

Dr. I Hng in Zürich, der seit Jahren dem Studium
der schweizerischen Grundwasserströme obliegt, hielt den

Mitgliedern des technischen Vereins und der naturwissen-
schaftlichen Gesellschaft am 19. Januar einen Vortrag,
in dem er aus seinem reichen Material, das in Bälde
in einem Band gedruckt erscheinen wird, die wichtigsten
Typen von Grundwasser auswählte und anschaulich dar-
stellte.

Der Vortragende besprach als Beispiel eines ersten
Grundwassertypus die im Talboden der Reuß, zwischen
Amsteg und Flüelen befindlichen Wassermengen. Der
Schvtterkörper des Reußtales füllt sich unterhalb Amsteg
mit dem vom Hauptfluß und von den seitlichen Zuflüssen
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einficÉernbert SBaffer unb mit ben ftarfen 93erftderungen
be§ utngebenbetn KalEgebirgeS. Sin mannen ©teilen,
befonberS an ben fRättbern, tritt bag big an bie Qber=
fläche hinauf reicheube ©runbmaffer in ©efialt fiarEer
Quellen unb Ouellbädje gu Sage. 33on biefen StuStritten
ift befonberg bie fogenannte ©title fReuß betannt, beren
SBafferfüßrung 30,000—50,000 SRinutenliter anSiitad)t.
S)er gefainte ©runbmafferfirom im nürblidjen Seit beg
fReußfcßotterg fann big auf 270,000 SRinutentiter an«
fteigen.

(Sin meiterer ®ntnbroafferit)pu§ ift berjeuige, bcr
in ben altern, bet ©iSgeit cntftammenbcn ©cßotterfelbem
enthalten ift. ©olcße ©djutterfiränge gießen fid) in ben
Sälern ber ©ußr unb ber SBtna bon ben (Snbmoränen,
bie ber fReußgletfcßer gut legten ©iëgcit abgefeßt ßat,
norötuärtg big gegen bie Slare bin. 3n ber ©egenb
boit (Sntfelben berengt fidE) ber Salquerfcßnitt, ber ©potter
berntag baber nicßt mebr aHeg b^cftrümenbe ©runb«
maffer gu faffen unb eg treten etma 25,000 SRtnuten
liter aug. £>ier finb bie gaffunggftetten für bag nacß
Slarau geleitete StinEmaffer. Sim Sîorbranb beg ©djotter«
EörpcrS beg ©ußrtaleg bat fidE) bie Slare ibr S3eit aug«
getieft unb bat einen Serraffenabfiurg beg ©cßotterg et=
Sengt. Sim gu§ biefer Serraffe, gmifcßen Slarau unb
fRoßr, tritt bag gefamte ©runbmaffer, ein Quantum
bon etma 100,000 SRinutenliter augmacbenb, gu Sage.
StefeS SBaffer fließt utibenüßt ber Slare su.

Son 33urqborf gießt fidö eine eiggeitlicße ©cßotter«
maffe, ein SibfcßmemmunggprobuEt bom Sîorboftranb
beg Slaregletfcßerg, burcß bag Sal ber großen (Smnte
unb beßnt ficß auch in oerfcßtebene Seitentäler, befonberg
in bagjenige ber StfiS b)tnein. 93ei S3urgborf tuirb bie

©runbmaffermenge auf utebr atg 100,000 SRinutenliter
gefdßäßt. 3u öett bebeutenben ©runbmafferaufftößcn
be§ obern @mmentate8 geboren bie Stamfeiquetlen mit
einem (Srtrag boit 14,000 bi» 20,000 SRinutenliter.
Sie liefern ben fpauptgufluß für bie SBafferberforgittig
ber ©tabt 33ertt.

_

Stuf ben Salbiiben ber Urftromtäler, bie bor ber
brittcn 33ergletfcßerung cntftanben fitib, liegen @d) otter«
gebilbe ber britten, borteßten ©iêgeit. Slucß in folgen
«Schottern finb ©runbmafferftrbme betaunt. 3" ißnen
aeljort ein oberflächlich nicht ertennbarer, gum Seit mit
SRoränen ber legten ©iêgeit überbecfter ©trom, ber bon
©cßaffßaufen über Heuhaufen gegen Slßeinau gießt unb
ben jeßigen Sißeinlauf mebrmalg Ereugt. Sin ben Kren»
gunggfteKen finbet jemeilen ein ©infidern beg IRßein«
mafferg in ben ©runbmafferfirom fiatt. Siefe 33er=
fiderun g macht ficE) namentlid) burch bie SerEIeinerung
beg tpärtegrabeS im ©runbmaffer bemerEbar.

Sern intereffanten SSortrag folgten notb eine Singabt
prächtiger Bidßtbitber bon ©runbmafferaufftößen, Quell«
flüffen unb ©(botterfelbern aug ücrfcßiebenen Seiten
ber ©chmeig. Su ber anfcßließenben SigEuffion mürben
notb mancherlei SRitteilungen gemacht, bie fid) auf bie
©runbmaffer« uitb SrinEmafferberßättniffe ber ©cßtoeig
unb im fpegieücn auf bie ©egenb bon SBintertßur be«

Sogen.

Zur Truge der Gründung einer Baugenossenschaft
in Trauenfeid

wirb berichtet : Ste Satfache, baß In grauenfelb eine
große SBoßnunggnot befielt unb bie ©ntroidlung
baburch ernftßaft gehemmt mirb, hat legten SRontag gur
©inberufung einer 33etfamtnlunq ber 93auhanbmetEet
Slnloß gegeben. Ste ©Inlabung ging non ber Kommiffion
beg 33etEeßrgoereing au§. @8 roaren etroa 35 SJtann
anroefenb; oertrcten maren auch bie Drtgbeßörben unb
bie bret htefigen 33 aufen. Sie Vetren Slrcßiteft SE auf»

mann unb SireEtor ©ifenßut non ber 33obenErebit»

anftalt hatten e§ übernommen, über bie grage gu refe»

rieren, mie burch bie ©rünbung einer SBaugenoffenfcßaft
unb bie SRitroirEunq ber 33anEen bie S3auluft in grauen»
felb angeregt unb bem 3öobnung§mangeI abaeholfen
merben Eönnte. ßerr SlrcßiteEt Kaufmann entmidelte fein
iprojelt, nach meEcßem bie SauhanbmerEer aller Branchen
gufammen eine S3augenoffenfchaft ober einen SSauneretn

bilben foHten gum Htoede ber ©rfteüung billiger SSBohn»

gelegenhetten, bauptfä^lid) einfadher ©infamitienhSufer.
Sabei mirb bie tBaugenoffenfdjaft nicht auf eigene Siech'

nung bauen, fonbern e§ mürbe etnfach begroecEt, burch
rationelle ftufammenarbeit be§ 93auhanbmetE§ etne 35er«

biüiaung ber Sauten gu erreichen unb ïraft ber @igen>

fdjaft als ©efeüfdhaft ben 95auenben bie SBefchaffunp ber
©elbmittel gu erleichtern unb eoentueH auch bie SJUt»

mirfung ber SBehörben gu ftdjetn. gür bie ©infamilien«
häufer märe mit einer 33aufumme oon 15,000 iranien,
SBaupIoß inbegriffen, gu rechnen; e§ follten mehrere Käufer
gleichgettig. metin auch an oerfchiebenen tßunEten ber
©tabt, gebaut merben fönnen; ber 93aulufttge Eönnte

itch ben 93auplaß felber mähten; er Eönnte nad) feinem
©efdhmade unb feinen Sebürfntffen bauen, märe übet«

haupt gang fein etgener ^err. Sie 33orbeblnaunq märe
ein fährlicheS ©infommen oon menigften§ 3500 gr.;
roer über ein foIcbe§ ©InEommen oerfügt, ber märe in
ber Sage, ftd) ein pöne§ eigenes ©eint gu fchaffen, unb
folcher Seute haben mir oiete in ffrauenfelb. 2BaS
bie iEinangierung anbelanot, fo führte $err SireEtor
©ifenhut au§, baß bie 33anE, fofern bie angeregte
Organifation guftanbe Eäme, ftch tn SBürbigung ber
befonbern 33erhältniffe bereit erEIäre, außer einer
erften £>npotbeE bi§ gu 65% beg 35erEehrgroerteg
meitere 10"/o in gmeiter £ippotb el alg 3lbgab»
Iunggbrief ftehen gu laffen. Sie ©chroétgerifche
33obenfrebitanftaIt mirb biefeg ©ntgeaenEommen iebem
erroeifen, bem gum ber ©rfteHung etneg ©igen»
heim? tn ffrauenfelb ein 93aufrebit gemährt mirb: burch
etne folche Sßra^ig glaubt bie 33anE mithelfen gu Eönnen,
ben unhaltbaren ßuftänben ein ©nbe gu madben. 33el

bem angenommenen 93eifpiele etneg ©infamilienhaufeg
mürbe bag Sarlehen ber SanE ftdß begiffetn auf 75 %
oon 15,000 3*- aleich 11,250 gt- ober runb 11,000 3r.;
ber 33auherr müßte aufEommen Eönnen für ben 33auploß
(2000 gr.) unb für roettere 2000 Raufen, bte nach ber
33oIIenbung beg 33aueg gu beden mären unb für meldje
bte S3anE nicht mehr alg Sethertn tn 3taqe Eommen
Eönnte. Sollte ber 33auhetr nadh ber 35oIIenbung bei
33aueg über bie fehlenben 2000 3«- nicht oerfügen, mag
praEtifch tnbeffen Eaum fe ber 3aü fein bürfte, fo märe
eg ©ache ber 33auger.offenfchaft, burch Übernahme ber
legten fpgpotheE ober aber enbgültig ©ache ber ©emetnbe,
in ben SRiß gu fprlngen. Surch biefeg breifache ©ntgegen«
Eommen ber S3anE, ber Unternehmer unb ber ©emetnbe
foKte eg mögltdh fein, ber SBohnunggnot tn 3rauenfelb
abguhelfen. Sen ©anbroerEern bürfte bte Übernahme ber
33ürgfdhaft für bte leßte ÇqpotheE nidht fdhroer fallen
unb oon ber ©emeinbe barf ermattet merben, baß fte
ftch gegenüber ber ihr gugemuteten SRiffion nießt ablehnenb
oerhalten roerbe. ber SigEuffion, bie oon ben

Herren Drtgoorfieher Dr. falter, 33anEoerroalter ©er«
mann, 33aumeifter ©chultheß, SRajor 3repenmuth,
©chreinermeifter 3rep, färchitett Qtto 3^epenmuth,
©chreinermeifter SR art i u. a. benußt mürbe, fanb bie

3bee SlnElang, roenn audß bie 93ebenEen unb 3Sorbehalte
nidßt fehlten. @g rourbe eine Korn m iff ion aug 33er»

tretern ber oerfchiebenen Branchen beg 93augeroetbeg gut
SBetteroerfolgung ber Angelegenheit beftellt.
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einsickernden Wasser und mit den starken Versickerungen
des umgebendem Kalkgebirges. An manchen Stellen,
besonders an den Rändern, tritt das bis an die Ober-
fläche hinauf reichende Grundwasser in Gestalt starker
Quellen und Quellbäche zu Tage. Von diesen Austritten
ist besonders die sogenannte Stille Reuß bekannt, deren
Wasserführung 30,000—50,000 Minutenliter ausmacht.
Der gesamte Grundwasserstrom im nördlichen Teil des
Reußschotters kann bis auf 270,000 Minutenliter an-
steigen.

Ein weiterer Grundwasserlypus ist derjenige, der
in den ältern, der Eiszeit entstammenden Schotterfeldern
enthalten ist. Solche Schotterstränge ziehen sich in den
Tälern der Suhr und der Wina von den Endmoränen,
die der Reußgletscher zur letzten Eiszeit abgesetzt hat,
nordwärts bis gegen die Aare hin. In der Gegend
von Entfelden verengt sich der Talquerschnitt, der Schotter
vermag daher nicht mehr alles herströmende Grund-
Wasser zu fassen und es treten etwa 25,000 Minuten
liter aus. Hier sind die Fassungsstellen für das nach
Aarau geleitete Trinkwasser Am Nordrand des Schotter-
körpers des Suhrtales hat sich die Aare ihr Bett aus-
getieft und hat einen Terrassenabstnrz des Schotters er-
zeugt. Am Fuß dieser Terrasse, zwischen Aarau und
Rohr, tritt das gesamte Grundmasser, ein Quantum
von etwa 100,000 Minutenliter ausmachend, zu Tage.
Dieses Wasser fließt unbenützt der Aare zu.

Von Burgdorf zieht sich eine eiszeitliche Schotter-
masse, ein Äbschwemmungsprodukt vom Nordvstrand
des Aaregletschers, durch das Tal der großen Emme
und dehnt sich auch in verschiedene Seitentäler, besonders
in dasjenige der Jlfis hinein. Bei Burgdorf wird die

Grundwassermenge auf mehr als 100,000 Minutenliter
geschätzt. Zu deu bedeutenden Grundwasseraufstößen
des obern Emmentales gehören die Ramseiquellen mit
einem Ertrag von 14.000 bis 20,000 Minutenliter.
Sie liefern den Hauptzufluß für die Wasserversorgung
der Stadt Bern.

Auf den Talböden der Urstromtäler, die vor der
dritten Vergletscherung entstanden sind, liegen Schotter-
gebilde der dritten, vorletzten Eiszeit. Auch in solchen
Schottern sind Grundwasserströme bekannt. Zu ihnen
gehört ein oberflächlich nicht erkennbarer, zum Teil mit
Moränen der letzten Eiszeit überdeckter Strom, der von
Schaffhausen über Neuhausen gegen Rheinau zieht und
den jetzigen Rheinlauf mehrmals kreuzt. An den Kreu-
zungsstellen findet jeweilen ein Einsickern des Rhein-
wassers in den Grnndwasserstrom statt. Diese Ver-
sickernng macht sich namentlich durch die Verkleinerung
des Härtegrades im Grundwasser bemerkbar.

Dem interessanten Vortrag folgten noch eine Anzahl
prächtiger Lichtbilder von Grundwasseraufstößen, Quell-
flüsseu und Schotterfeldern aus verschiedenen Teilen
der Schweiz. In der anschließenden Diskussion wurden
noch mancherlei Mitteilungen gemacht, die sich auf die
Grundwasser- und Trinkwasserverhältnisse der Schweiz
und im speziellen auf die Gegend von Winterthur be-
Zvgen.

Xur frage aer «rünüung einer vaugenossenscvatt
in frauenîeia

wird berichtet: Die Tatsache, daß in Frauenfeld eine
große Wohnungsnot besteht und die Entwicklung
dadurch ernsthaft gehemmt wird, hat letzten Montag zur
Einberufung einer Versammlung der Bauhandwerker
Anlaß gegeben. Die Einladung ging von der Kommission
des Verkehrsvereins aus. Es waren etwa 35 Mann
anwesend; vertreten waren auch die Ortsbehörden und
die drei hiesigen Banken. Die Herren Architekt Kauf-

mann und Direktor Eisen Hut von der Bodenkredit-
anstatt hatten es übernommen, über die Frage zu refe-
rieren, wie durch die Gründung einer Baugenossenschaft
und die Mitwirkung der Banken die Baulust in Frauen-
feld angeregt und dem Wohnungsmangel abgeholfen
werden könnte. Herr Architekt Kaufmann entwickelte sein

Projekt, nach welchem die Bauhandwerker aller Branchen
zusammen eine Baugenossenschaft oder einen Bauverein
bilden sollten zum Zwecke der Erstellung billiger Wohn-
gelegenheiten, hauptsächlich einfacher Einfamilienhäuser.
Dabei wird die Baugenossenschaft nicht auf eigene Rech-

nung bauen, sondern es würde einfach bezweckt, durch
rationelle Zusammenarbeit des Bauhandwerks eine Ver-
billiaung der Bauten zu erreichen und kraft der Eigen-
fchaft als Gesellschaft den Bauenden die Beschaffung der
Geldmittel zu erleichtern und eventuell auch die Mit-
Wirkung der Behörden zu sichern. Für die Einfamilien-
Häuser wäre mit einer Bausumme von 15,000 Franken,
Bauplatz inbegriffen, zu rechnen; es sollten mekrere Häuser
gleichzeitig, wenn auch an verschiedenen Punkten der
Stadt, gebaut werden können; der Baulustige könnte
sich den Bauplatz selber wählen; er könnte nach seinem

Geschmacke und seinen Bedürfnissen bauen, wäre über-

Haupt ganz sein eigener Herr. Die Vorbedingung wäre
ein jährliches Einkommen von wenigstens 3500 Fr.;
wer über ein solches Einkommen verfügt, der wäre in
der Lage, sich ein schönes eigenes Heim zu schaffen, und
solcher Leute haben wir viele in Frauenfeld. Was
die Finanzierung anbelanat, so führte Herr Direktor
Eisenhut aus, daß die Bank, sofern die angeregte
Organisation zustande käme, sich in Würdigung der
besondern Verhältnisse bereit erkläre, außer einer
ersten Hypothek bis zu 65"/» des Verkehrswertes
weitere 10°/« in zweiter Hypoth ek als Abzab-
lungsbrief stehen zu lassen. Die Schweizerische
Bodenkreditanstalt wird dieses Entgegenkommen jedem
erweisen, dem zum Zwecke der Erstellung eines Eigen-
Heims in Frauenfeld ein Baukredit gewährt wird: durch
eine solche Praxis glaubt die Bank mithelfen zu können,
den unhaltbaren Zuständen ein Ende zu machen. Bei
dem angenommenen Beispiele eines Einfamilienhauses
würde das Darleben der Bank sich beziffern auf 75 °/o

von 15,000 Fr. aleich 11,250 Fr. oder rund 11,000 Fr.;
der Bauherr müßte aufkommen können für den Bauplatz
(2000 Fr.) und für weitere 2000 Franken, die nach der
Vollendung des Baues zu decken wären und für welche
die Bank nicht mehr als Leiherin in Frage kommen
könnte. Sollte der Bauherr nach der Vollendung des
Baues über die fehlenden 2000 Fr. nicht verfügen, was
praktisch indessen kaum je der Fall sein dürfte, so wäre
es Sache der Baugenossenschaft, durch Übernahme der
letzten Hypothek oder aber endgültig Sache der Gemeinde,
in den Riß zu springen. Durch dieses dreifache Entgegen-
kommen der Bank, der Unternehmer und der Gemeinde
sollte es möglich sein, der Wohnungsnot in Frauenfeld
abzuhelfen. Den Handwerkern dürfte die Übernahme der
Bürgschaft für die letzte Hypothek nicht schwer fallen
und von der Gemeinde darf erwartet werden, daß sie

sich gegenüber der ihr zugemuteten Mission nicht ablehnend
verhalten werde. In der Diskussion, die von den

Herren Ortsvorsteher Dr. Halter, Bankverwalter Ger-
mann, Baumeister Schultheß, Major Freyenmuth,
Schreinermeister Frey. Architekt Otto Freyenmutb,
Schreinermeister Marti u. a. benutzt wurde, fand die

Idee Anklang, wenn auch die Bedenken und Vorbehalte
nicht fehlten. Es wurde eine Kommission aus Ver-
tretern der verschiedenen Branchen des Baugewerbes zur
Weiterverfolgung der Angelegenheit bestellt.
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